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EINLEITUNG
In den vergangenen Jahren habt ihr in euren Verbänden die in der Präventionsord-

nung der NRW (Erz-)Bistümer von April 2014 geforderten institutionellen Schutz-

konzepte (ISK) erstellt. Auf unterschiedliche Weise habt ihr euch dem Thema genä-

hert und einen Prozess zur Erstellung des ISKs durchlaufen. Seit Mai 2022 gilt nun in 

NRW das neue Landeskinderschutzgesetz, welches u. a. alle Institutionen, die Mit-

tel durch den Kinder- und Jugendförderplan NRW erhalten, dazu verpflichtet, Rech-

te- und Schutzkonzepte zu entwickeln, die alle Formen von Gewalt berücksichtigen. 

Sie sollen partizipativ erstellt werden und auf euren Verband zugeschnitten sein. 

Viele Punkte sind bereits in den bestehenden Schutzkonzepten berücksichtigt. Was 

darin aktuell noch fehlt, ist die Berücksichtigung anderer Formen von Gewalt ne-

ben der sexualisierten Gewalt. Da ein Schutzkonzept regelmäßig weiterentwickelt 

werden darf und soll, könnt ihr dies im Zuge der nächsten Überarbeitung, die nach 

einem Vorfall, größeren strukturellen Veränderungen jedoch spätestens nach 5 Jah-

ren geschehen soll, in euer bestehendes Schutzkonzept einarbeiten. Welche Inhalte 

ihr dabei berücksichtigen solltet und welche Fragen ihr euch bei der Reflexion und 

Überprüfung des Schutzkonzeptes sinnvollerweise stellt, findet ihr auf den folgen-

den Seiten.
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Grundlage für die Schutzkonzepte im ka-
tholischen Jugendverband sind die Prä-
ventionsordnung der (Erz-)Bistümer NRW, 
das Landeskinderschutzgesetz sowie die 
UN-Kinderrechtskonvention. Eine kurze 
Einführung zu allen Punkten findet ihr im 
folgenden Kapitel. In dieser Arbeitshil-
fe wird nachfolgend die Rede von einem 
Rechte- und Schutzkonzept sein, da es im 
Landeskinderschutzgesetz §11 (1) heißt: 
„Nach den Maßgaben der Regelungen des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
dieses Gesetzes ist in Einrichtungen und 
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe ein 
Konzept zur Sicherung der Rechte von 
Kindern und Jugendlichen und zu de-
ren Schutz vor Gewalt zu entwickeln, 
anzuwenden und zu überprüfen […].“

Kinderrechte
Die UN-Kinderrechtskonvention regelt die 
Rechte von Kindern, die sich in die drei 
Kategorien Beteiligung, Befähigung und 
Schutz einteilen lassen. Für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen bei Angeboten 

und Maßnahmen in der Jugendverbands-
arbeit sei insbesondere auf Artikel 3 der 
UN-Kinderrechtskonvention hingewiesen: 
„Bei allen Maßnahmen, die Kinder betref-
fen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder 
privaten Einrichtungen der sozialen Fürsor-
ge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder 
Gesetzgebungsorganen getroffen werden, 
ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, 
der vorrangig zu berücksichtigen ist.“ 
Insbesondere die Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in der Arbeit mit diesen 
– auch in der Erstellung der Rechte- und 
Schutzkonzepte – soll die Berücksichtigung 
der Kinderrechte gewährleisten. Eine intensi-
vere Auseinandersetzung mit der Partizipati-
on und damit der Stärkung von Kindern und 
Jugendlichen findet sich im Schutzkonzept in 
dem Baustein „Maßnahmen zur Stärkung“.
Eine gute Übersicht über die Kinderrechte 
findet ihr in den Unterlagen der Bundes-
zentrale für politische Bildung (bpb): 
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/
Falter_kinderrechte_einzelseiten_DINA4.pdf 
(22.08.2023).

Grundlagen

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Falter_kinderrechte_einzelseiten_DINA4.pdf
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Falter_kinderrechte_einzelseiten_DINA4.pdf
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In Deutschland ist über die UN-Kinder-
rechtskonvention hinaus zum Schutz von 
Kindern in §1621 Abs. 2 BGB Folgendes 
geregelt: „Kinder haben das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestra-
fung, seelische Verletzung und andere ent-
würdigende Maßnahmen sind unzulässig.“ 
Des Weiteren gibt es Bestrebungen, die 
Kinderrechte auch im Grundgesetz zu ver-
ankern. Die Grundrechte gelten zwar auch 
für Kinder, dennoch benötigen Minderjäh-
rige einen besonderen Schutz.

Landeskinderschutzgesetz NRW
Am 1. Mai 2022 ist das „Gesetz zum Schutz 
des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung 
und Verbesserung des Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen in Nordrhein-West-
falen“ (Landeskinderschutzgesetz NRW) in 
Kraft getreten. Resultierend aus Erkennt-
nissen aus der Aufarbeitung von in NRW 
bekannt gewordenen Fällen sexualisierter 
Gewalt sind im Landeskinderschutzgesetz 
verschiedene Maßnahmen zum Schutz des 
Kindeswohls und zur Sicherung der Rechte 
von Kindern und Jugendlichen festgehalten. 
Darin sind auch Träger von Einrichtungen 
oder Angeboten in der Kinder- und Jugend-
arbeit, die eine Förderung nach dem Kinder- 
und Jugendförderplan des Landes NRW 
erhalten, wie z. B. auch Jugendverbände, 
angesprochen, ein Rechte- und Schutzkon-
zept zu entwickeln: „Die Träger von Einrich-
tungen und Angeboten nach dem Kinder- 
und Jugendfördergesetz (...) wirken auf die 
Entwicklung, Anwendung und Überprüfung 
eines Kinderschutzkonzeptes hin, sofern sie 
Förderung aus Landesmitteln (...) beantra-
gen oder bereits erhalten haben“ (§11 (3) 
Landeskinderschutzgesetz NRW). 
Inhaltlich bedeuten die Regelungen im 

Landeskinderschutzgesetz, dass die be-
stehenden institutionellen Schutzkonzepte 
erweitert werden und neben sexualisierter 
Gewalt auch andere Formen von Gewalt 
berücksichtigen. „Dieses Konzept um-
fasst Maßnahmen zum Schutz von Kin-
dern und Jugendlichen vor körperlicher, 
psychischer und sexualisierter Gewalt, 
Machtmissbrauch in der Einrichtung oder 
dem Angebot sowie Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen bei 
gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kin-
deswohlgefährdung. Das Kinderschutz-
konzept ist angepasst auf die Einrichtung 
oder das Angebot zu entwickeln. Kinder 
und Jugendliche sind an der Entwicklung 
des Kinderschutzkonzeptes entsprechend 
ihrem Alter und ihrer Reife zu beteiligen“ 
(§11 (1) Landeskinderschutzgesetz NRW).

Präventionsordnung
Auf Basis der Präventionsordnung der 
NRW (Erz-)Bistümer sind in den vergan-
genen Jahren die Institutionellen Schutz-
konzepte der kirchlichen Rechtsträger 
entstanden. Themenschwerpunkt war hier 
Prävention von sexualisierter Gewalt. Da 
es aufgrund von Themenüberschneidun-
gen nicht sinnvoll ist, ein eigenes Konzept 
für weitere Formen von Gewalt zu erstellen 
(siehe Landeskinderschutzgesetz NRW), 
darf das bestehende Konzept bei der 
nächsten Überarbeitung um andere Ge-
waltformen erweitert werden.
Die aktuelle Präventionsordnung der NRW 
(Erz-)Bistümer findet ihr auf der jeweiligen 
Seite der Präventionsstellen, z. B. hier: 
https://www.bistum-aachen.de/export/sites/
Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/Aufarbei-
tung/.galleries/downloads-praevention/PraevO-
NRW-AC_2022-05.pdf.

https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/Aufarbeitung/.galleries/downloads-praevention/PraevO-NRW-AC_2022-05.pdf
https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/Aufarbeitung/.galleries/downloads-praevention/PraevO-NRW-AC_2022-05.pdf
https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/Aufarbeitung/.galleries/downloads-praevention/PraevO-NRW-AC_2022-05.pdf
https://www.bistum-aachen.de/export/sites/Bistum-Aachen/portal-bistum-aachen/Aufarbeitung/.galleries/downloads-praevention/PraevO-NRW-AC_2022-05.pdf
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Das Anliegen des Landeskinderschutzge-
setzes NRW ist es, Kinder und Jugendliche 
vor Gefährdungen unterschiedlicher Art zu 
schützen. Dazu soll ein umfassendes Ge-
waltschutzkonzept bzw. ein Rechte- und 
Schutzkonzept in jeder Institution erstellt 
werden.
Das Landeskinderschutzgesetz benennt 
konkret Kindeswohlgefährdung, körperli-
che, psychische und sexualisierte Gewalt 
sowie Machtmissbrauch. Diese Formen 
sind im Folgenden genauer definiert. Ergän-
zend dazu sind „Peer-Gewalt“, „digitale Ge-
walt“ und „geistlicher Missbrauch“ definiert. 
Darüber hinaus ist es sinnvoll, in der 
Betrachtung des eigenen Rechte- und 
Schutzkonzeptes in den Blick zu neh-
men, ob eine weitere Differenzierung 
sinnvoll und notwendig ist oder ob eine 
Gewaltkategorie im Überarbeitungs-
prozess herausgehoben wird. Das kann 

in jedem (Erz-)Bistum, Jugendverband oder 
Ort anders aussehen, da es den aktuellen 
Themen und Bedürfnissen der Kinder, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen in eu-
rer Verbandsstruktur entsprechen sollte (vgl. 
Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugend-
schutz NRW e.V. und LVR-Landesjugend-
amt Rheinland 2022). Eine Übersicht über 
unterschiedliche Formen von Gewalt findet 
ihr im nächsten Abschnitt.

Kindeswohl(gefährdung)
„Wenn Kinder die Fürsorge, Zuwendung 
und Förderung erfahren, die sie brauchen, 
um körperlich, seelisch und geistig gesund 
zu bleiben, geht es ihnen gut. Es sind die 
Voraussetzungen dafür gegeben, dass sie 
sich zu eigenständigen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten entwickeln können. 
Leiden Kinder so sehr Mangel oder werden 
sie körperlich oder seelisch so sehr verletzt, 

Definitionen
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dass eine Schädigung ihrer Gesundheit 
droht oder schon gegeben ist, so sprechen 
wir von einer Kindeswohlgefährdung. Diese 
auf den ersten Blick sehr einfache Unter-
scheidung ist im Alltag mit Kindern nicht 
immer ganz leicht zu treffen. Vielmehr sind 
wir in jedem Einzelfall gefordert, im besten 
Interesse von Kindern zu prüfen, ob be-
stimmte Auffälligkeiten tatsächlich von einer 
Kindeswohlgefährdung herrühren oder viel-
leicht auch ganz andere Ursachen haben“ 
(Kinder schützen 2021, S. 4).

Im Folgenden werden vier Formen der Kin-
deswohlgefährdung beschrieben.

Vernachlässigung
Vernachlässigung beschreibt das wieder-
holte Unterlassen von fürsorglichem Han-
deln durch Sorgeberechtigte, das zur Si-
cherstellung des Kindeswohls notwendig 
wäre. Sie wird beispielsweise in unterlas-
sener Gesundheitsfürsorge, mangelnder 
Versorgung mit Nahrung und Flüssigkeit 
oder fehlender Ansprache und Anregung 
für das Kind sichtbar (vgl. Kinder schützen 
2021, S. 8).

Erziehungsgewalt und Misshandlung
Erziehungsgewalt bezeichnet leichte For-
men von physischer und psychischer Ge-
walt an einem Kind. Sie sollen das Kind 
eigentlich nicht schädigen sondern erzie-
herisch wirken. Dazu zählen leichte Ohrfei-
gen oder hartes Anfassen. Obwohl Kinder 
ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben, 
wird diese Form von Gewalt in Teilen der 
Bevölkerung noch immer toleriert.
Demgegenüber beschreibt Kindesmiss-
handlung eine massive Form von physi-
scher und psychischer Gewalt, bei der 
absichtlich Verletzungen herbeigeführt oder 
mindestens bewusst in Kauf genommen 

werden. Dazu zählen beispielsweise Tritte, 
Stöße, das Schlagen mit Gegenständen, 
Vergiftung oder das dauerhafte Verbot 
von Kontakt zu Gleichaltrigen (vgl. Kinder 
schützen 2021, S. 8f).

Häusliche Gewalt
Häusliche Gewalt beschreibt Gewalt unter 
Menschen, die in einer häuslichen Gemein-
schaft leben. Häufig geht es dabei um Ge-
walt unter Eltern oder Sorgeberechtigten, 
die ein Kind miterlebt. Sie beobachten z. B., 
wie ein Elternteil regelmäßig von dem an-
deren körperlich oder verbal attackiert wird. 
Dies kann für Kinder ein Gefühl auslösen, 
als wären sie selbst von dieser Gewalt be-
troffen. Das eigene Zuhause wird damit zu 
einem Ort von Angst und permanenter Be-
drohung (vgl. Kinder schützen 2021, S. 12f).

Sexualisierte Gewalt
In der Broschüre „Kinder schützen“ (2021) 
vom BDKJ NRW und der Katholischen 
Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und 
Jugendschutz Nordrhein-Westfalen e.V. ist 
folgende Definition verwendet:
„Sexualisierte Gewalt umfasst daher nicht 
nur sexuelle Handlungen, die gegen den 
Willen des Kindes vorgenommen werden, 
sondern auch Handlungen, denen ein Kind 
aufgrund seines körperlichen, emotionalen, 
sprachlichen oder geistigen Entwicklungs-
standes noch nicht wissentlich zustimmen 
kann. Sie kann mit und ohne Körperkontakt 
und auch nur auf verbaler Ebene stattfinden. 
Mögliche körperliche Gewalthandlungen 
sind z. B. sexuell motivierte Küsse, Berüh-
rungen im Intimbereich oder Geschlechts-
verkehr bzw. Oral- und Analverkehr. Sie 
können aber auch in der Form begangen 
werden, dass das Kind veranlasst wird, an 
sich selbst sexuelle Handlungen vorzu-
nehmen oder zuzuschauen, während der/
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die Täter:in sexuelle Handlungen an sich 
vornimmt. Zu den bekannten seelischen 
Gewalthandlungen zählen z. B. anzügli-
che Bemerkungen über den Körper eines 
Kindes oder unangemessene Gespräche 
über erwachsene sexuelle Erfahrungen 
und Wunschvorstellungen. Auch das Zu-
gänglichmachen von Pornografie zählt zu 
sexualisierter Gewalt. Dieses kann alles im 
digitalen ebenso wie im analogen Raum 
passieren. Bei all den Tathandlungen nut-
zen die Täter:innen ihre Macht und Über-
legenheit und die Liebe und Abhängigkeit 
eines Kindes aus, um eigene Bedürfnisse 
auf Kosten des Opfers zu befriedigen und 
sein Schweigen sicherzustellen.“ (Kinder 
schützen 2021, S. 10f).

Von sexualisierter Gewalt spricht man auch, 
wenn es nicht strafrechtlich relevant ist. Die 
Bandbreite reicht von Grenzverletzungen 
über Übergriffe bis hin zu strafrechtlich re-
levanten Formen.
Grenzverletzungen sind Verhaltenswei-
sen, bei der die persönliche Grenze des 
Gegenübers in der Regel unabsichtlich ver-
letzt werden.
Bei Übergriffen handelt es sich um das ab-
sichtliche Hinwegsetzen über die persönli-
chen Grenzen einer anderen Person. Sie ge-
schehen nicht aus Versehen, sondern sind 
zielgerichtet und in der Regel nicht einmalig.
Strafrechtlich relevante Formen von se-
xualisierter Gewalt finden sich in mehreren 
Paragraphen im Strafgesetzbuch (u. a. 
§174ff StGB).
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Sexualisierte Gewalt kann bereits vor einer 
strafrechtlichen Schwelle eintreten und ist 
auch dann nicht zu dulden. 

Gewalt
Für Gewalt gibt es weder im wissenschaftli-
chen noch im alltäglichen Kontext eine ein-
heitliche Definition. Begriffsbestimmungen 
von „Gewalt“ sind immer interessengelei-
tet und kontextgebunden. Es gibt keine 
einheitlichen Vorstellungen von akzepta
blen oder inakzeptablen Verhaltensweisen, 
Wertvorstellungen sind kulturell geprägt 
und stetig im Wandel. „Gewalt ist kein ein-
heitliches, singuläres Phänomen, sondern 
nur in der Vielfalt seiner Formen zu begrei-
fen“ (Gugel 2010, S. 61). Einigkeit besteht 
in der Regel darin, dass Gewalt eine schä-
digende Einwirkung auf Andere ist.

Die Weltgesundheitsorganisation  
(WHO) definiert Gewalt als den 
„absichtliche[n] Gebrauch von ange-
drohtem oder tatsächlichem körperli-
chem Zwang oder physischer Macht 
gegen die eigene oder eine andere 
Person, gegen eine Gruppe oder Ge-
meinschaft, der entweder konkret oder 
mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Ver-
letzungen, Tod, psychischen Schäden, 
Fehlentwicklung oder Deprivation führt“ 

(Weltgesundheitsorganisation 2002, S. 6).

Um einen Überblick über die Vielfalt der 
Erscheinungsformen von Gewalt zu be-
kommen, hat die gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) 2016 ein „Lexikon Ge-
walt“ herausgegeben. Es erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, gibt jedoch 
eine gute erste Übersicht. Darin sind fol-
gende Formen benannt:

Aggression, Amok, Ausgrenzung, 
Belästigung, Beleidigung, Bullying, 
Brandstiftung, Cyberbullying, Demü-
tigung, Diskreditierung, Erpressung, Ge-

rücht, Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz, 
Gewaltvideos, Smartphonemissbrauch, 
Happy Slapping, Hetzkampagne, Igno-
ranz, Intrige, Ironie, Körperverletzung, 
Missbrauch, Mobbing, Nötigung, Ras-
sismus, Rufmord, Sachbeschädigung, 
Schikane, Schlägerei, Sexuelle Beläs-
tigung, sexualisierte Gewalt, Snuff-Vi-
deos, Stalking, Straftat, Üble Nachrede, 
Vandalismus, Vergewaltigung 

(vgl. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 2016).

Gewaltformen gehen auch häufig ineinan-
der über oder haben Elemente einer ande-
ren Form.

Ob etwas als „Gewalt“ definiert wird, hängt 
vom subjektiven Erleben und der Prägung ab. 
In Vorbereitung auf die Erstellung des Rech-
te- und Schutzkonzeptes kann es hilfreich 
sein, mit der Arbeits-/Projektgruppe auf einer 
Skala Fallbeispiele zwischen „Gewalt“ und 
„Keine Gewalt“ einsortieren zu lassen. Es 
findet jeweils ein Austausch und Diskussion 
zu verschiedenen Standpunkten statt. Dabei 
fallen vielleicht noch Gewaltformen auf, die 
explizit berücksichtigt werden sollten.

Physische Gewalt
Unter physischer (körperlicher) Gewalt sind 
alle Handlungen zu verstehen, die zu körper-
lichen Verletzungen bis hin zum Tod eines 
Menschen führen können. Häufig sind da-
bei Spuren wie blaue Flecken, Brüche oder 
Verbrennungen erkennbar, die von Sorge-
berechtigten, sofern es um Kinder geht, als 
Folgen eines Sturzes oder Unfalls verharm-
lost werden (vgl. Polizeiliche Kriminalpräven-
tion der Länder und des Bundes 2019, S. 9).

Psychische Gewalt
Psychische (seelische/emotionale) Gewalt 
ist genauso grausam wie körperliche Ge-
walt, dabei aber schwieriger zu erkennen, 
da es keine äußeren Anzeichen dafür gibt. 9
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Sie findet vor allem verbal statt und be-
schreibt etliche Verhaltensweisen, durch 
die die Betroffenen geängstigt werden oder 
die sie herabsetzen. Dazu zählen Bedro-
hungen, Beschimpfungen, Stalking oder 
Demütigung (vgl. Koordinierungsstelle der 
niedersächsischen Frauen- und Mädchen-
beratungsstellen Gegen Gewalt). Es ist die 
häufigste Form von Gewalt, da es sowohl 
eine eigene Form von Gewalt ist als auch mit 
allen anderen Formen (physische und sexu-
alisierte Gewalt sowie Vernachlässigung) 
einhergeht (vgl. Polizeiliche Kriminalpräventi-
on der Länder und des Bundes 2019, S. 10).
 
Machtmissbrauch
Machtmissbrauch bedeutet  das Ausnut-
zen und Missbrauchen einer Machtpositi-
on, um anderen Personen zu schaden, sie 
zu schikanieren, zu benachteiligen oder um 
sich selbst Vorteile zu verschaffen. Macht 
ist die Fähigkeit, auf Andere Einfluss zu 
nehmen, auch gegen deren Willen. Dazu 
gibt es ein Machtgefälle zwischen Täter:in 

und Opfer, das heißt, der:die Täter:in ist 
dem Opfer z. B. auf Grund von Aufgabe, 
Rolle, Wissen oder Alter überlegen. Gewalt 
beinhaltet den Missbrauch von Macht.

Peer-Gewalt
Peer-Gewalt beschreibt Gewalt unter Kin-
dern und Jugendlichen. Es kann sich da-
bei sowohl um physische, psychische als 
auch sexualisierte Gewalt handeln, die von 
einer Person ausgeht und sich gegen eine 
andere Person der gleichen Altersgruppe 
richtet. Peer-Gewalt findet am häufigsten im 
öffentlichen Raum, der Schule und im Inter-
net statt. Die Gewaltformen ändern sich im 
Laufe der Entwicklung, so findet Gewalt un-
ter Kindern im Kindergartenalter eher nicht 
im Internet statt, Gewalt unter Jugendlichen 
jedoch zunehmend (vgl. JIM 2022, S. 56).

Geistlicher Missbrauch
„Geistlicher Missbrauch“ findet erst seit 
jüngerer Zeit Beachtung. Die deutsche Bi-
schofskonferenz hat Ende September 2023 
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die Arbeitshilfe „Missbrauch geistlicher Autori-
tät“ veröffentlicht. Neben der Begriffsklä-
rung werden auch Interventionswege und 
Anlaufstellen bei geistlichem Missbrauch 
benannt. Bei dieser Form von Gewalt wer-
den geistliche Vertrauensbeziehungen aus-
genutzt, um Menschen zu manipulieren. 
Dazu werden theologische Inhalte oder bi-
blische Aussagen von Täter:innen so inter-
pretiert, dass die betroffenen Personen be-
vormundet, entmündigt und isoliert werden. 
„In Fällen von geistlichem oder spirituellem 
Machtmissbrauch geht es darum, dass 
Täterinnen und Täter ihr geistliches Amt 
und die damit verbundenen institutionellen 
bzw. strukturellen Machtfunktionen dazu 
missbrauchen, anderen die eigenen spe-
ziell religiösen Auffassungen, die eigenen 
Werte oder Überzeugungen aufzudrängen 
und sie zu bestimmten Verhaltensweisen 
und Handlungen zu zwingen“ (DBK 2023, 
S. 11).
Geistlicher Missbrauch findet im Kontext 
religiösen Lebens statt, insbesondere in der 
Seelsorge wie Beichte, geistliche Begleitung 

oder in geistlichen Gemeinschaften (vgl. 
Domradio 2023 und Bistum Osnabrück).

Digitale Gewalt
„Der Begriff [digitale Gewalt] umfasst ver-
schiedene Formen der Herabsetzung, Be-
lästigung, Diskriminierung und Nötigung 
anderer Menschen mit Hilfe elektronischer 
Kommunikationsmittel über Soziale Netz-
werke, in Chaträumen, beim Instant Mes-
saging und/oder mittels mobiler Telefone“ 
(Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben). 
Digitale Gewalt beinhaltet auch immer an-
dere Formen von Gewalt (z. B. Erpressung, 
Mobbing, sexuelle Belästigung) und ist eng 
mit analoger Gewalt verknüpft. Sie endet 
nicht, wenn die betroffene Person von der 
Schule oder der Arbeit nach Hause kommt, 
sondern kann überall dort stattfinden, wo di-
gitale Medien genutzt werden. Eine Beson-
derheit ist auch, dass die scheinbare Ano-
nymität des Internets die Hemmschwelle für 
Gewalt senkt und Verunglimpfungen beson-
ders schnell ein großes „Publikum“ erreichen.

https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/arbeitshilfen/missbrauch-geistlicher-autoritaet-zum-umgang-geistlichem-missbrauch.html#files
https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/arbeitshilfen/missbrauch-geistlicher-autoritaet-zum-umgang-geistlichem-missbrauch.html#files
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Bausteinübergreifend /  
Grundsätzlich

Die in diesem Abschnitt festgehaltenen 
Grundsätze sind bausteinübergreifend im 
Rechte- und Schutzkonzept zu betrachten. 
Sie sind grundlegend für die Präventions-
arbeit und in Teilen auch für die pädagogi-
sche Arbeit des Jugendverbandes. 

Haltung
In der Gewaltprävention kommt der Hal-
tung der betreuenden/verantwortlichen 
Personen eine entscheidende Bedeutung 
zu. Sie übernehmen für Kinder, Jugend-
liche und junge Erwachsene eine Vorbild-
funktion. Sprache und Verhalten sollten zu-
sammenpassen, und über die persönliche 
Reflexion und das Feedback von anderen 
sollte die eigene Haltung sowie Sprach-
fähigkeit regelmäßig überprüft werden. In 
einer Institution sollte eine gemeinsame 
Haltung deutlich werden. Dies kann sowohl 

über Basiswissen zum Thema „Gewalt“ 
und über die sexuelle Entwicklung von Kin-
dern und Jugendlichen als auch über die 
Auseinandersetzung mit dem Leitbild und 
der eigenen Haltung zum Thema „Gewalt 
und Sexualität“ geschehen.
„Ein zentraler Aspekt für gelingende und 
ganzheitliche Prävention sexualisierter 
Gewalt und für sexuelle Bildung ist die 
Entwicklung einer grenzwahrenden und 
sexualitätsbejahenden Haltung der Er-
wachsenen“ (Thoben 2022, S. 14).

IMPULSFRAGEN:
•	Werden die Themen der Kinder, Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen in der Ar-
beit berücksichtigt bzw. als Basis für die 
Arbeit genutzt?

•	Nehmt ihr die Belange eurer Teilnehmen-
den ernst und geht darauf ein?
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•	Findet eine Auseinandersetzung mit eurer 
eigenen Rolle als Betreuer:in oder Teamer:in 
in der Jugendverbandsarbeit statt?

•	Wie stellt ihr Transparenz in eurem Enga-
gement im Jugendverband her?

•	Gibt es Möglichkeiten, über Sexualität und 
Gewalt zu sprechen?

•	Wo wird in eurer Arbeit eure Haltung deut-
lich?

•	Wird die Haltung des Verbandes nach in-
nen und außen deutlich?

Leitbild / Selbstverständnis
Kinder- und Jugendschutz im Leitbild zu 
verankern, zeigt die Wichtigkeit des The-
mas auf. Auch eine Kultur der Achtsamkeit 
und Grenzachtung, Partizipation und Kin-
derrechte sollten als Werte des Jugend-
verbandes im Leitbild festgehalten sein. Im 
Leitbild sowie im Rechte- und Schutzkon-
zept sollte es einen Verweis auf das jeweils 
andere Dokument geben. 

IMPULSFRAGEN
•	Gibt es ein Leitbild/Selbstverständnis?

•	Ist der Schutz von jungen Menschen in eu-
rem Leitbild/Selbstverständnis verankert?

•	Ist Partizipation als fester Bestandteil von 
Kinder- und Jugendarbeit im Jugendver-
band im Leitbild/Selbstverständnis festge-
halten?

•	Findet sich das Themenfeld „Gewaltprä-
vention“ dort wieder, gibt es einen Verweis 
auf das Rechte- und Schutzkonzept?

•	Wird im Rechte- und Schutzkonzept auf das 
Leitbild verwiesen?

Sexuelle Bildung 
Ein wichtiger Baustein in der Präventions-
arbeit ist die Entwicklung einer Sexualkul-
tur. Damit wird eine Haltung deutlich, die es 

ermöglicht, sich mit den unterschiedlichen 
Facetten von Sexualität (Begehren, Diver-
sität, Geschlechterrollen, Grenzen, Macht, 

…) auseinanderzusetzen. Sexuelle Bildung 
ist weit mehr als Aufklärung. Menschen 
kommen als sexuelle Wesen mit altersent-
sprechend unterschiedlichen Bedürfnissen 
zur Welt und benötigen einen dem jewei-
ligen Alter angemessenen Wissensstand, 
eine Sprache über Sexualität und ein Wis-
sen über ihre Rechte – denn nur wer Be-
scheid weiß, kann auch Bescheid sagen.
„Was sexuelle Bildung will: Kinder und Ju-
gendliche in einer selbstbestimmten und 
gleichzeitig verantwortungsvollen Gestal-
tung ihrer Sexualität begleiten. Das hat 
präventiven Charakter. Von daher ist sexu-
elle Bildung ein Teil von Prävention“ (Franke 
2021, S. 9). 
Auch in der letzten Fassung der Präven-
tionsordnung der (Erz-)Bistümer in NRW 
vom 1. Mai 2022 ist die sexuelle Bildung 
explizit in der Präambel benannt: „In allen 
Einrichtungen soll sexuelle Bildung Be-
standteil der professionellen Arbeit sein, 
durch die Selbstbestimmung und Selbst-
schutz der anvertrauten Minderjährigen 
bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen gestärkt werden“ (PrävO 2022, S. 1).
Der Zusammenhang von Prävention sexu-
alisierter Gewalt und sexueller Bildung wird 
in dem „Positionspapier zur Gestaltung der 
Schnittstelle von Prävention sexualisierter 
Gewalt und sexueller Bildung“ der Bundes-
konferenz der diözesanen Präventionsbe-
auftragten (Januar 2021) noch deutlicher 
beschrieben. In einem Schaubild wird die 
Schnittmenge von Prävention und sexu-
eller Bildung dargestellt. Jeder Themen-
bereich hat dabei seine eigenen Aspekte, 
aber ohne die Schnittmenge bleiben beide 
lückenhaft.
Sexuelle Bildung ist als ein Querschnitts-
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thema in der pädagogischen Arbeit zu 
verstehen und steht in engem Zusammen-
hang mit der eigenen Haltung (siehe oben). 
Daher steht es auch nicht als gesonderter 
Baustein in einem Schutzkonzept, son-
dern ist übergreifend zu betrachten. Auch 
das Bild der Schnittmenge macht deutlich, 
dass es eine Verbindung/Verknüpfung von 
pädagogischem Konzept und Rechte- und 
Schutzkonzept geben sollte. Sofern sexu-
elle Bildung im pädagogischen Konzept 
oder Leitbild verankert ist, sollte darauf 
Bezug genommen werden. Ist dies (noch) 
nicht der Fall, sollte das Thema perspekti-
visch aufgenommen werden.

IMPULSFRAGEN
•	Spielt sexuelle Bildung bei uns bisher eine 

Rolle? Hat eine Auseinandersetzung mit der 
Entwicklung einer Sexualkultur in unserem 
Verband stattgefunden?

•	Fühlen wir uns sprachfähig im Themenbe-
reich „Sexualität“ und können altersange-
messen auf Fragen reagieren?

•	Was bedeutet Sexualität für mich?

•	Wie gehen wir mit Vielfalt und Unterschied-
lichkeit um?

•	Hat im Team ein Austausch über die persön-
liche Haltung zum Themenbereich „Sexuali-
tät“ stattgefunden? 

•	Haben wir Absprachen im Team über die 
Bedeutung von sexueller Bildung und im 
Umgang mit sexueller Bildung in Bezug auf 
unsere Arbeit?

•	Können Abhängigkeitsverhältnisse in Bezie-
hungen bei uns thematisiert werden?

•	Wo können wir Elemente der sexuellen Bil-
dung in unserer Arbeit verankern?

•	Ermöglichen wir die Entwicklung eines po-
sitiven Körpergefühls?

•	Findet eine Auseinandersetzung mit Ge-
schlechterrollen und eine Reflexion stereo-
typer Denkweisen statt?

•	Gibt es Raum für die Reflexion/Auseinan-
dersetzung mit sexueller Orientierung und 
geschlechtlicher Identität?

•	Können Menschen bei uns positive Bezie-
hungserfahrungen machen?

•	Welche Erfahrungen haben wir mit Gemein-
schaft, Freundschaft, Sexualität und (Lie-
bes-)Beziehungen gemacht?
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Bausteine eines  
Rechte- und Schutzkonzeptes  
mit Impulsfragen

Im Folgenden sind die Bausteine des 
Rechte- und Schutzkonzeptes dargestellt. 
Zu jedem Baustein gibt es Impulsfragen. 
Diese können zur Reflexion und Ergän-
zung des bestehenden Schutzkonzeptes 
genutzt werden oder auch für die Entwick-
lung von neuen Inhalten in Bezug auf das 
Thema „Gewalt“. 

Risiko und Situationsanalyse
Die Basis jedes Rechte- und Schutzkon-
zeptes ist eine Risiko- und Situationsana-
lyse. Der Ist-Zustand wird betrachtet und 

mit dem Soll-Zustand abgeglichen. In der 
Überprüfung des Schutzkonzeptes soll-
tet ihr euch noch einmal intensiv mit den 
einzelnen Bausteinen eures eigenen Kon-
zeptes auseinandersetzen. Wenn sich in 
den letzten Jahren viel verändert hat, ist es 
sinnvoll, neben der Reflexion der Bausteine 
und der Präventionsarbeit auch noch ein-
mal eine solche Analyse unter Beteiligung 
aller Akteur:innen durchzuführen. Für den 
Bereich „andere Gewaltformen“ sollte in 
jedem Fall eine Situationsanalyse durchge-
führt werden.
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IMPULSFRAGEN
•	An welchen Stellen/Orten kann uns in un-

serer Arbeit Gewalt begegnen?

•	Welche Formen von Gewalt haben wir 
schon einmal erlebt? 

•	Welche Bedingungen in unserer Arbeit 
könnten Gewalt begünstigen?

•	Welche Formen von Gewalt erscheinen uns 
sinnvoll, in unserem Rechte- und Schutz-
konzept berücksichtigt zu werden?

•	Sehen wir Risikofaktoren für die Entste-
hung von Gewalt 

	■ auf struktureller Ebene,

	■ auf Träger- und Leitungsebene,

	■ auf Ebene der Haupt- und Ehrenamtlichen,

	■ beim pädagogischen Konzept, 

	■ bei den Zielgruppen, 

	■ auf Ebene der Kultur der Ortsgruppe / des 
Diözesanverbandes,

	■ auf der Ebene der Haltung der 
Gruppenleiter:innen/Mitarbeitenden,

	■ bei räumlichen Strukturen?

Personalauswahl und   
-entwicklung
Prävention betrifft alle in der Jugendver-
bandsarbeit beteiligten Personen: Leitung, 
hauptberufliche/-amtliche und ehrenamtliche 
Mitarbeitende und Teilnehmende. Ein wich-
tiger Aspekt der Präventionsarbeit ist da-
her die Personalauswahl und -entwicklung. 
Mitarbeitende müssen sensibilisiert sein für 
das Thema (sexualisierte) Gewalt und eine 
Bereitschaft zur Weiterbildung mitbringen. 
Dies sollte schon in Vorstellungsgesprächen 
dem Umfang der Tätigkeit und der Aufgabe 
entsprechend thematisiert werden. Da dies 
die Vorgaben der Präventionsordnung sind, 
muss dieser Baustein vor allem reflektiert 
und auf Praxistauglichkeit geprüft werden. 

IMPULSFRAGEN
•	Sind das Schutzkonzept, die Präventions-

arbeit oder die Präventionsbemühungen 
Thema in Vorstellungs- und Mitarbeiten-
dengesprächen bzw. bei Ehrenamtlichen 
in Kennenlern-/Erstgesprächen?

•	Wird im Kennenlern- bzw. im Vorstellungs-
gespräch über die Vorlage eines erweiter-
ten Führungszeugnisses (eFz) gesprochen?

•	Wird die Haltung eures Verbandes intern/ 
extern deutlich?

•	Gibt es transparente Kriterien für die per-
sönliche Eignung?

Erweitertes Führungszeugnis 
und Selbstauskunftserklärung 
Erweiterte Führungszeugnisse (eFz)
Auch für das Rechte- und Schutzkonzept ist 
die Einsichtnahme in erweiterte Führungs-
zeugnisse vorgegeben. Hier bedarf es in der 
Überprüfung keiner Ergänzungen, lediglich 
einer Reflexion und ggf. Anpassung der bis-
herigen Regelungen und Organisation.
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IMPULSFRAGEN:
•	Ist in transparenter Form festgelegt und im 

Rechte- und Schutzkonzept veröffentlicht, 
wer ein eFz vorlegen muss?

•	Werden neue Mitarbeitende vor Beginn 
ihrer Tätigkeit über die Pflicht, ein eFz vor-
zulegen, informiert? Ist das Verfahren, wie 
dies aktuell geschieht, passend?

•	Ist festgelegt, wer das eFz einsieht und 
funktioniert der organisatorische Ablauf?

•	Werden eFz von Haupt- und Ehrenamtli-
chen an die Einreichenden zurückgegeben?

•	Wird von Ehrenamtlichen das Dokument 
„Dokumentation der Einsichtnahme“ un-
terschrieben? Wie funktioniert die Ablage 
und ist das Verfahren passend?

•	Ist geregelt, wer nach 5 Jahren an eine 
Wiedervorlage des eFz erinnert, und hat 
sich das Verfahren bewährt?

•	Ist der Datenschutz berücksichtig?

•	Ist klar geregelt, wie das Verfahren bei Ver-
weigerung der Vorlage aussieht oder wenn 
eine Eintragung nach den in §72a SGB VIII 
genannten Paragraphen im eFz vorliegt?

Selbstauskunftserklärung
Die Selbstauskunftserklärung hat für das 
Landeskinderschutzgesetz keine Relevanz, 
bleibt entsprechend der Regelung aus der 
Präventionsordnung für hauptberufliche Mit-
arbeitende bestehen.

IMPULSFRAGEN:
•	Unterschreiben alle Hauptberuflichen bei 

Einstellung die Selbstauskunftserklärung 
und wird diese in der Personalakte hinter-
legt?

•	Gibt es ein Verfahren bei Verweigerung der 
Unterschrift der Selbstauskunftserklärung 
und ist dies allen Verantwortlichen bekannt?

Verhaltenskodex
In der Aufarbeitung von Fällen sexualisierter 
Gewalt wurde deutlich, dass Täter:innen 
unklare Regeln in Institutionen gezielt und 
strategisch ausnutzen. Daher werden im 
Verhaltenskodex des Rechte- und Schutz-
konzeptes grundsätzliche Regeln zum Um-
gang miteinander fixiert. Diese betreffen für 
gewöhnlich auch jetzt schon alle anderen 
Formen von Gewalt. Der Verhaltenskodex 
sollte auf Praxistauglichkeit, Anwendung, 
Ergänzungen sowie Praktikabilität im Abla-
geverfahren geprüft werden. 

IMPULSFRAGEN:
•	Wird der Verhaltenskodex von allen (neu-

en) Mitarbeitenden (haupt- und ehrenamt-
lich) durch Unterschrift anerkannt?

•	Gibt es Klarheit in den Zuständigkeiten und 
im Ablagesystem?

•	Habt ihr den Verhaltenskodex für und in eurer 
Arbeit als unterstützend und hilfreich erlebt?

•	Gab es Rückmeldungen zu Punkten aus dem 
Verhaltenskodex?

•	Gibt es Punkte, die ihr heute anders fest-
halten würdet / verändern möchtet?

•	Gibt es Punkte, die ergänzt werden sollen 
– sowohl in den einzelnen Kategorien als 
auch Überschriften? 

•	Gibt es eine gelebte positive Fehlerkultur, 
in der es möglich ist, Fehler einzugestehen 
und zu lernen? Bedenkt immer, dass aus 
euren Fehlern auch andere lernen können.
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•	Welche Konsequenzen gibt es, wenn der 
Verhaltenskodex nicht unterschrieben wird?

•	Was sind die Folgen eines Verstoßes gegen 
den Verhaltenskodex? 

Beratungs- und  
Beschwerdewege
In diesem Baustein wird ein klares und 
transparentes Verfahren im Umgang mit Be-
schwerden festgehalten. Hierbei geht es um 
alle Beschwerden, nicht nur um Meldungen 
von Fällen sexualisierter Gewalt. Ihr benötigt:
1.	niederschwellige Möglichkeiten eine Rück-

meldung zu geben oder sich zu beschwe-
ren, auch über ganz alltägliche Dinge wie 
z. B. die Aufstehzeiten, das Essen oder die 
fehlende Mittagspause. Dazu gehört auch, 
dass ihr euch über einen Umgang mit sol-
chen Beschwerden im Team absprecht.

2.	Handlungsleitfäden für Fälle von sexu-
alisierter Gewalt. Diese sind von den 
(Erz-)Bistümern vorgegeben und finden 
sich auf der Internetseite der Präven
tionsstellen. In den Handlungsleitfäden 
ist auch benannt, wann eine Beratungs-
stelle hinzugezogen werden soll. Dafür 
benötigt ihr eine Liste mit zuständigen 
Beratungsstellen in eurem Ort oder 
Kreis. Ihr könnt zu jeder Zeit, auch an-
onym, Beratung in Anspruch nehmen. 
Diese Handlungsleitfäden finden sich in 
der Regel schon in eurem Institutionellen 
Schutzkonzept und müssen auf Aktuali-
tät überprüft werden.

3.	Handlungsleitlinien, wie ihr bei anderen 
Formen von Gewalt vorgeht. Dafür gibt es 
von den (Erz-)Bistümern keine zentralen 
Absprachen oder Regelungen, aber zum 
Teil auf Diözesanebene. Wenn es bei euch 
noch keine umfassenden Handlungsleitli-
nien gibt, müsst ihr euch damit im Zuge 
der Überarbeitung auseinandersetzen 
und für euch einen Leitfaden entwickeln, 

wie ihr mit Vermutung, Beobachtung oder 
Mitteilung von Gewalttaten umgeht. Be-
schäftigt euch auch mit Beratungsstellen, 
die für andere Gewaltformen zuständig 
sind und euch bei Unsicherheiten oder 
Verdachtsfällen beraten können.

IMPULSFRAGEN:
•	Gibt es in deiner Ortsgruppe/Leiterrunde 

eine Person, mit der du dich im Vertrauen 
zu einem Verdacht oder einem Vorfall be-
sprechen kannst?

•	Gibt es eine gelebte Feedbackkultur und 
die Gelegenheit zur Reflexion?

•	Habt ihr die Möglichkeit für kollegiale Fall-
beratung?

•	Sind die Beschwerdewege allen bekannt 
(Teilnehmenden und Betreuer:innen/Mitar-
beitenden)?

•	Wer muss innerhalb des Verbandes über 
eine Beschwerde informiert werden?

•	Habt ihr eine Liste mit internen (Jugendver-
band, unabhängige Ansprechpersonen und 
Interventionsbeauftragte im (Erz-)Bistum) 
und externen Beratungsstellen bzw. An-
sprechpersonen?

•	Ist die Liste der Beratungsstellen auf dem 
aktuellen Stand?

•	Welche Beratungsstellen zum Thema „Ge-
walt“ sind bei euch in der Nähe und können 
auf der Liste der externen Beratungsstellen 
ergänzt werden? Schaut in einem Bera-
tungsstellenführer nach Beratungsstellen in 
eurer Umgebung, z. B. hier:
https://www.dajeb.de/beratungsfuehrer-
online/beratung-in-ihrer-naehe oder  
https://unddu-portal.de/de/hilfe

	■ Ambulanter Sozialer Dienst (ASD) / kom-
munaler Sozialdienst

	■ Kinderschutzzentren

	■ Ärztliche Kinderschutzambulanz

https://www.dajeb.de/beratungsfuehrer-online/beratung-in-ihrer-naehe
https://www.dajeb.de/beratungsfuehrer-online/beratung-in-ihrer-naehe
https://unddu-portal.de/de/hilfe
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	■ Ehe- Familien- und Lebensberatung (EFL)

	■ Erziehungsberatungsstellen

	■ Nummer gegen Kummer

	■ Fachberatungsstellen zu Mobbing, Rassis-
mus, Diskriminierung, digitaler Gewalt etc.

•	Gibt es Handlungsleitfäden, was bei einem 
Verdacht oder einem Fall von sexualisier-
ter Gewalt zu tun ist? Sind diese allen be-
kannt?

•	Gibt es Handlungsleitfäden und Ansprech-
personen für andere Formen von Gewalt?

•	Wer ist für die Öffentlichkeitsarbeit in ei-
nem Verdachtsfall zuständig?

•	Habt ihr Netzwerkpartner:innen, mit denen 
ihr in regelmäßigem Austausch seid?

Aufarbeitung / Nachsorge
„Prävention läuft ohne tiefgreifende Auf-
arbeitung jedoch Gefahr, wirkungslos zu 
bleiben, wenn Strukturen, die Missbrauch 
in einer Institution ermöglicht haben, un-
bekannt bleiben und weiterhin bestehen.“ 

(Unabhängige Kommission zur Aufarbei-
tung sexuellen Kindesmissbrauchs 2019). 
Aus diesem Grund sollten sich in der Prä-
vention und im Zuge der Erstellung eines 
Rechte- und Schutzkonzeptes auch Ge-
danken über die Aufarbeitung in der eige-
nen Institution gemacht werden.
Auf der Hauptversammlung des BDKJ 
im Juli 2020 entschieden sich die BDKJ-
Mitglieds- und Diözesanverbände zur um-
fassenden Aufarbeitung der Geschichte 
von sexualisierter Gewalt im eigenen Ver-
band. 2022 hat der BDKJ-Bundesstelle e. 
V. eine „Handreichung zum Prozess der Aufar-
beitung sexualisierter Gewalt im BDKJ“ (BDKJ-
Bundesstelle e. V. 2022) herausgegeben. 
Diese orientiert sich an den Empfehlungen 
der Unabhängigen Beauftragten für Fragen 
des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) 
und soll einen Übertrag in die verbandli-
che Wirklichkeit ermöglichen. Neben gu-
ten Fragestellungen und Impulsen wird in 
den Schaubildern (BDKJ-Bundesstelle e. V. 
2022, S. 15ff) deutlich, welcher Ebene in der 

Hilfreiche Links: 
Das Hilfe-Telefon Missbrauch berät Jugendliche und Erwachsene vertraulich zum The-
ma „sexueller Missbrauch“. Es gibt auch eine Onlineberatung sowie die Suchfunktion 
nach Unterstützungsangeboten vor Ort. 
www.hilfe-telefon-missbrauch.online

Wissensportal zu organisierter sexualisierter und ritualisierter Gewalt 
https://wissen-schafft-hilfe.org/informationen-fuer-alle/das-wissensportal

Servicestellen für Antidiskriminierungsarbeit NRW 
www.ada.nrw

Anti-Rassismus Informations-Centrum, ARIC-NRW e.V. 
www.aric-nrw.de

Die Onlineplattform ZEBRA der Landesanstalt für Medien NRW gibt Antworten auf indi-
viduellen Fragen im Zusammenhang mit digitalen Medien 
https://www.medienanstalt-nrw.de/medienorientierung/zebra-1.html

Arbeitshilfe der DBK „Missbrauch geistlicher Autorität“ 
https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/arbeitshilfen/missbrauch-geistlicher-autoritaet-zum-
umgang-geistlichem-missbrauch#files

https://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/Handreichung_zum_Prozess_der_Aufarbeitung_sexualisierter_Gewalt_im_BDKJ_November_2022.pdf
https://www.bdkj.de/fileadmin/bdkj/Handreichung_zum_Prozess_der_Aufarbeitung_sexualisierter_Gewalt_im_BDKJ_November_2022.pdf
http://www.hilfe-telefon-missbrauch.online
https://wissen-schafft-hilfe.org/informationen-fuer-alle/das-wissensportal
https://www.ada.nrw
https://www.aric-nrw.de
https://www.medienanstalt-nrw.de/medienorientierung/zebra-1.html
https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/arbeitshilfen/missbrauch-geistlicher-autoritaet-zum-umgang-geistlichem-missbrauch#files
https://www.dbk-shop.de/de/publikationen/arbeitshilfen/missbrauch-geistlicher-autoritaet-zum-umgang-geistlichem-missbrauch#files


Aufarbeitung welche Aufgabe zukommt. Für 
die fallbezogene Aufarbeitung ist es sinnvoll, 
das Schaubild „Fallbezogene Aufarbeitung“ 
(BDKJ-Bundesstelle e.V. 2022, S. 18f.) auf 
die eigene Verbandsebene zu übertragen. In 
einigen Schutzkonzepten findet das Thema 
„Aufarbeitung/Nachsorge“ unter Beschwer-
dewegen auch bisher schon Berücksichti-
gung. Ist dies nicht der Fall, sollte es in der 
Überarbeitung ergänzt werden.

IMPULSFRAGEN
•	Habt ihr euch mit Strukturen zur Aufarbei-

tung in eurem Verband auseinandergesetzt?

•	Werden Betroffene bei der Aufarbeitung un-
terstützt?

•	Sind Verantwortlichkeiten geklärt und trans-
parent?

•	Werden Vorfälle reflektiert und die Ergebnis-
se im Rechte- und Schutzkonzept berück-
sichtigt (siehe auch Qualitätsmanagement)?

•	Gibt es Strategien zur Rehabilitation?

Qualitätsmanagement
Rechte- und Schutzkonzepte sind regelmä-
ßig zu überprüfen. Dies soll sich laut Lan-
deskinderschutzkonzept an einer Regel-
mäßigkeit orientieren, die dem Kindeswohl 
dient. In der Präventionsordnung ist fest-
gelegt, dass das Schutzkonzept nach grö-

ßeren strukturellen Veränderungen, einem 
Vorfall sexualisierter Gewalt oder spätestens 
nach fünf Jahren zu überprüfen ist. Diese 
Regelung erfüllt auch die Anforderungen 
des Landeskinderschutzgesetzes. Darüber 
hinaus gilt es in der Überarbeitung und Re-
flexion des Qualitätsmanagements (QM) zu 
prüfen, ob alle Regelungen der Praxis ent-
sprechen und (weiterhin) praktikabel sind.

IMPULSFRAGEN
•	Gibt es ein Verfahren zum Umgang mit 

Rückmeldungen zum Schutzkonzept, wer-
den diese regelmäßig ausgewertet und ggf. 
aufgenommen?

•	Ist mit den (Erz-)Bistümern geklärt, wer die 
Schutzkonzepte der Jugendverbände, ins-
besondere der Ortsgruppen, fachlich prüft 
und eine Übersicht pflegt?

•	Gibt es verantwortliche Personen, die nach 
fünf Jahren eine Überprüfung in die Hand 
nehmen/anleiten?

•	Werden die Überarbeitungsschritte zur bes-
seren Nachvollziehbarkeit dokumentiert?

Präventionsschulungen
In regelmäßigen Abständen findet in ent-
sprechenden Fortbildungsveranstaltungen 
eine Auseinandersetzung mit den Themen 
des Kinderschutzes statt. Diese Forde-
rung aus dem Landeskinderschutzgesetz 
entspricht damit auch den Vorgaben der 
Präventionsordnung. Die Schulungen zur 
Prävention sexualisierter Gewalt (Basis-
schulung, Basisplusschulung, Intensiv-
schulung) der (Erz-)Bistümer bilden bei den 
katholischen Jugendverbänden die Grund-
lage dafür. Auffrischungsschulungen ent-
sprechen mindestens dem halben Umfang 
der Grundschulung, finden spätestens 
nach fünf Jahren statt und können thema-
tisch dem Bedarf entsprechend aus dem 20
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Themenfeld Kinderschutz gewählt werden.
In den Präventionsschulungen der Jugend-
verbände wird das Themenfeld „Gewalt-
formen“ mindestens in der Einführung und 
der Einordnung des Begriffs „sexualisierte 
Gewalt“ in der Basis(plus)- oder Intensiv-
schulung aufgegriffen. Für die Auffrischung 
können zum Beispiel Themen wie „Peer-
Gewalt“, „Kindeswohl“, „Kinderrechte“, „Di
versität“ oder „sexuelle Bildung“ gewählt 
werden. Themen sollen sich an den aktuel-
len Bedarfen der Teilnehmenden orientieren. 
Eine Anerkennung der Themen über die 
von den Präventionsbeauftragten zur Verfü-
gung gestellten hinaus, sollte mit den Prä-
ventionsbeauftragten besprochen werden.1 

IMPULSFRAGEN
•	Ist im Schutzkonzept genau geregelt, wer 

(Aufgabengebiet/Rolle) an welcher Schu-
lung (Stundenumfang) teilnimmt?

•	Wer bespricht mit neuen Mitarbeitenden 
den Schulungsumfang?

•	Gibt es eine zuständige Person, der Schu-
lungsbedarfe gemeldet werden können?

•	Gibt es eine Regelung dazu, wer die Schu-
lungsbescheinigung einsieht, dokumentiert 
und nach spätestens fünf Jahren zur er-
neuten Schulung auffordert?

•	Sind die aktuellen Regelungen praktisch 
und praxisnah und werden sie entspre-
chend umgesetzt?

Maßnahmen zur Stärkung
Darüber hinaus sind in einem Rechte- und 
Schutzkonzept auch Präventionsangebote 
und Maßnahmen zur Stärkung Kinder und 
Jugendlicher festzuhalten. Da Jugendver-
bandsarbeit stark von Partizipation, Demo-
kratie und Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen geprägt ist, gehört die Stärkung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen zu deren Grundprinzipien. Legt 
in der Reflexion des Schutzkonzeptes und 
in eurer Arbeit den Fokus darauf, wo Kin-
der, Jugendliche und junge Erwachsene 
schon gestärkt werden. Konkrete Präven-
tionsangebote galten bisher vor allem der 
Prävention sexualisierter Gewalt, diese soll-
ten – wie häufig schon praktiziert – um an-
dere Formen von Gewalt erweitert werden.

IMPULSFRAGEN: 
•	Wo habt ihr in eurer Zeit im Jugendverband 

Stärkung erfahren?

•	Welche Maßnahmen zur Stärkung gibt es 
in eurem Verband schon?

•	Wo seht ihr noch Potenzial, Maßnahmen 
zur Stärkung zu etablieren?

•	Welche Präventionsangebote mit dem Fo-
kus auf Gewalt möchtet ihr in eurem Rech-
te- und Schutzkonzept ergänzen?

•	Was tut ihr, damit sich eure Teilnehmenden 
ihrer Rechte bewusst werden?

•	An welchen Stellen findet bei euch im Ver-
band Beteiligung statt?
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In den vorherigen Kapiteln finden sich die In-
halte der Rechte- und Schutzkonzepte. Zu 
jedem Baustein gibt es Impulsfragen. Diese 
können nach Belieben für die Reflexion und 
Weiterentwicklung des bestehenden Kon-
zeptes sowie für die Erweiterung um noch 
fehlende Elemente verwendet werden. Im 
Folgenden findet ihr Beispiele für Methoden, 
die für die Reflexion und die Arbeit mit den 
Gruppen in der Erweiterung der Schutzkon-
zepte genutzt werden können.

•	„World Café“: Die bestehenden Bausteine 
in groß ausgedruckt auf einzelne Tische 
verteilen. Die Impulsfragen können auf 
einem zusätzlichen Papier als Gesprächs-

anregung dazugelegt werden. Auf jeden 
Tisch rote, gelbe und grüne Moderations-
karten sowie Stifte legen und die Teilneh-
menden in wechselnden Tischgruppen 
(jeweils 5-7 Minuten) diskutieren und die 
Bausteine auswerten lassen.

•	Kleingruppen: Jede Kleingruppe bekommt 
einen Baustein mit passenden Reflexions-
fragen und die Aufgabe, eine Flipchart dazu 
zu gestalten. Nach einer Arbeitseinheit 
werden die Bausteine im Plenum vorge-
stellt und die anderen Gruppen haben die 
Möglichkeit, Ergänzungen vorzunehmen.

•	„Interaktive Galerie“: Die Bausteine liegen 
verteilt auf Tischen. Mit Klebezetteln kön-
nen die Teilnehmenden nun in Einzelarbeit 

Beschreibung von Methoden
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Kommentare zu einzelnen Punkten ma-
chen. Bei Bedarf kann hier auch mit mehr-
farbigen Klebezetteln für „läuft gut“ und 
„läuft noch nicht rund“ genutzt werden. 
Nach der Einzelarbeit wird gemeinsam je-
der Baustein besprochen.

•	„Mach-mich-besser-Party“: Ladet alle Grup-
pierungen, die bei euch mit dem Schutzkon-
zept arbeiten, zu einer Veranstaltung mit 
einem netten Rahmen mit positiver Stim-
mung ein. Ziel ist es, das Schutzkonzept 
ausschließlich weiterzuentwickeln und mit 
einem positiven Blick auf die Entwicklung 
zu schauen. Bei der Veranstaltung haben wir 
das Schutzkonzept noch einmal kurz vorge-
stellt. Danach können in kleinen Gruppen 
Ideen zur Verbesserung entwickelt werden. 
Allgemeine Fragen könnten sein:

	■ Wie kann das Schutzkonzept breiter prä-
sent sein und implementiert werden?

	■ Wie können wir die Inhalte leben?

	■ Welche Punkte können durch Veränderung 
noch besser werden?

Nachdem die Ideen vorgestellt sind, kann 
die AG, die sich der Überarbeitung des 
Konzeptes annimmt, festhalten, was sie 
daraus mitnehmen.

•	„Reality-Check“: Schaut euch euer Schutz-
konzept nach einigen Jahren der Umset-
zung mit „realistischer Brille“ an und stellt 
euch folgende Fragen:

	■ Ist realistisch umsetzbar, was wir damals 
festgehalten haben?

	■ Waren wir evtl. an einigen Stellen etwas 
naiv und wollen wir nachjustieren? 

	■ Wie alltagstauglich sind die Regelungen 
aus dem Schutzkonzept?

	■ Welche Regelungen entsprechen nicht der 
Realität, sind aber weiterhin sinnvoll? Wie 
können wir sie umsetzen?
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Was bedeutet es für unser Institutionelles 

Schutzkonzept, dass jetzt neben sexualisierter Gewalt 

auch andere Formen von Gewalt berücksichtigt werden 

müssen? Brauchen wir dann zwei Schutzkonzepte? 

Solche und ähnliche Fragen sind mit dem Erlass 

des Landeskinderschutzgesetzes NRW im Mai 2022 

aufgetaucht. 

Diese Arbeitshilfe soll die Erweiterung des 

Institutionellen Schutzkonzeptes zu einem Rechte- und 

Schutzkonzept, welches neben sexualisierter Gewalt 

auch andere Formen von Gewalt berücksichtigt, 

erleichtern. Orientiert an den Bausteinen der bisherigen 

Institutionellen Schutzkonzepte bieten Reflexions- und 

Impulsfragen die Möglichkeit, sich mit den eigenen 

Strukturen und Arbeitsweisen auseinanderzusetzen, 

andere Gewaltformen in den Blick zu nehmen und so ein 

umfassendes Rechte- und Schutzkonzept zu erstellen. 

Darüber hinaus bietet der Abschnitt zu Methoden 

praktische Impulse, wie eine Überarbeitung im eigenen 

Jugendverband angegangen werden kann.
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